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nung zum Führen der Zusatzbezeichnung ‚Notfallmedizin’ 
innerhalb einer Frist von drei Jahren erhalten. 

 
 
 

Orthopädische Rheumatologie 
 

Definition: 
Die Zusatz-Weiterbildung Orthopädische Rheumatologie 
umfasst in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die 
Erkennung und operative Behandlung rheumatischer Er-
krankungen. 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachli-
chen Kompetenz in Orthopädische Rheumatologie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und 
Weiterbildungsinhalte. 

 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
Facharztanerkennung für Orthopädie und Unfallchirurgie 
oder Orthopädie oder Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchi-
rurgie 

 
Weiterbildungszeit: 
• 36 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß  

§ 5 Abs. 1 Satz 2, davon können bis zu 
– 12 Monate während der Facharztweiterbildung 

abgeleistet werden 
– 6 Monate in Innere Medizin und Rheumatologie 

oder in Kinder-Rheumatologie angerechnet 
werden 

• Die Weiterbildung wird mit einer Prüfung abge-
schlossen. 
 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
– der Vorbeugung, Erkennung und operativen Behand-

lung von Gelenk-, Wirbelsäulen- und Weichteil-
manifestationen bei entzündlich-rheumatischen Erkran-
kungen und deren Epidemiologie 

– der Indikationsstellung und Durchführung rheuma-
orthopädischer Operationen an den Weichteilen, der 
Wirbelsäule und den Gelenken 

– physikalischen Therapiemaßnahmen, Krankengymnas-
tik und Ergotherapie, Lagerung, Orthesen, Schienen- 
und Apparatetechnik sowie Gelenkinjektionen 
 

Übergangsbestimmungen: 
1. Ärzte, die bei In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungs-

ordnung 
a) berechtigt sind, die Bezeichnung „Facharzt für 

Chirurgie“ in Verbindung mit der bisherigen 
Schwerpunktbezeichnung „Unfallchirurgie“ 
oder „Facharzt für Orthopädie“ zu führen, 

 

b) innerhalb der letzten acht Jahre mindestens 
36 Monate, darunter mindestens 24 Monate 
zusätzlich zur Weiterbildung zum Facharzt, an 
einer Weiterbildungsstätte oder vergleichba-
ren Einrichtung regelmäßig und überwiegend 
in der Orthopädischen Rheumatologie tätig 
waren und dieses belegen und 

 

c) in geeigneter Weise den Nachweis erbringen, 
dass sie die nach dieser Weiterbildungsord-
nung für diese Zusatz-Weiterbildung geforder-
ten Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten 
erworben haben, werden auf Antrag zur Prü-
fung zugelassen. 

 

2. Fachärzte für Orthopädie mit dem Recht zum Führen 
der Schwerpunktbezeichnung „Rheumatologie“ sind 
berechtigt, stattdessen die Zusatzbezeichnung „Ortho-
pädische Rheumatologie“ zu führen. 
 
 
 

Palliativmedizin 
 

Definition: 
Die Zusatz-Weiterbildung Palliativmedizin umfasst in Er-
gänzung zu einer Facharztkompetenz die Behandlung und 
Begleitung von Patienten mit einer inkurablen, weit fortge-
schrittenen und fortschreitenden Erkrankung mit dem Ziel, 
unter Einbeziehung des sozialen Umfelds die bestmögli-
che Lebensqualität zu erreichen und sicher zu stellen. 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fach-
lichen Kompetenz in Palliativmedizin nach Ableistung der 
vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungs-
inhalte sowie des Weiterbildungskurses. 

 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren 
Patientenversorgung 

 
Weiterbildungszeit: 
• 12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß  

§ 5 Abs. 1 Satz 2 
oder anteilig ersetzbar durch 
120 Stunden Fallseminare einschließlich Supervision 

• 40 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in 
Palliativmedizin 
 

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
– der Gesprächsführung mit Schwerstkranken, Sterben-

den und deren Angehörigen sowie deren Beratung und 
Unterstützung 

– der Indikationsstellung für kurative, kausale und pallia-
tive Maßnahmen 

– der Erkennung von Schmerzursachen und der Be-
handlung akuter und chronischer Schmerzzustände 

– der Symptomkontrolle, 
z. B. bei Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, 
Obstruktion, ulcerierenden Wunden, Angst, Verwirrt-
heit, deliranten Symptomen, Depression, Schlaflosig-
keit 

– der Behandlung und Begleitung schwerkranker und 
sterbender Patienten 

– psychogenen Symptomen, somatopsychischen Reak-
tionen und psychosozialen Zusammenhängen 

– der Arbeit im multiprofessionellen Team einschließlich 
der Koordination der interdisziplinären Zusammen-
arbeit einschließlich seelsorgerischer Aspekte 

– der palliativmedizinisch relevanten Arzneimitteltherapie 
– der Integration existenzieller und spiritueller Bedürfnis-

se von Patienten und ihren Angehörigen 
– der Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer 

sowie deren kulturellen Aspekten 
– dem Umgang mit Fragestellungen zu Therapieein-

schränkungen, Vorausverfügungen, Sterbebegleitung 
– der Wahrnehmung und Prophylaxe von Überlastungs-

syndromen 
– der Indikationsstellung physiotherapeutischer sowie 

weiterer additiver Maßnahmen 


